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1 Einführung Natura 2000 

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes europäisches Netz besonderer Schutz-
gebiete, bestehend aus Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebieten und Vogelschutzgebieten (VSG). Das Netz 
repräsentiert die typischen, die besonderen und die seltenen Lebensräume und Vorkommen der wild 
lebenden Tier- und Pflanzenarten Europas. Die Auswahl der Gebiete erfolgt für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union nach einheitlich vorgegebenen Kriterien der Vogelschutzrichtlinie von 1979 und der im 
Mai 1992 verabschiedeten Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. 
 
Ziel der Richtlinien  
Diese beiden Richtlinien haben zum Ziel, die biologische Vielfalt in Europa nachhaltig zu bewahren und zu 
entwickeln, wobei die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt 
werden sollen.  
Ziel ist die Erreichung eines „Günstigen Erhaltungszustandes“ der in den Richtlinien genannten Lebens-
raumtypen und Arten. Hierbei sind unterschiedliche räumliche Bezüge zu berücksichtigen: 

A. Biogeografische Region 
Die Beurteilung des günstigen Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen auf der Ebene der 
biogeografischen Regionen richtet sich nach dem sogenannten „Ampelschema.“ Die dreistufige Skala 
(grün = günstig; gelb = ungünstig - unzureichend; rot = ungünstig - schlecht) wurde von der 
Kommission unter Beteiligung der Mitgliedstaaten erarbeitet. Rheinland-Pfalz liegt in der 
kontinentalen biogeografischen Region. 

B. Natura 2000-Gebiet 
Die Herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes auf Gebietsebene orientiert sich an den von 
der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) in Pinneberg im September 2001 beschlossenen 
„Mindestanforderungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die 
Überwachung.“ Als günstig sind nach diesem sogenannten „LANA-Bewertungsschema“ (A-B-C-
Schema) die Kategorien „A“ und „B“ zu verstehen (siehe Seite 3).  

Die FFH-Gebiete sind durch § 17 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) i. V. m. Anlage 1 
gesetzlich ausgewiesen. Die Vogelschutzgebiete sind durch § 17 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz i. V. m. 
Anlage 2 gesetzlich ausgewiesen. 
 
Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 LNatSchG ist in den Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und den Vogelschutzgebieten 
die Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für die in Anlage 1 und 2 zum 
Gesetz genannten natürlichen Lebensraumtypen und Arten besonderer Schutzzweck.  
Zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes für diese Lebensraumtypen und Arten wurden in der 
Landesverordnung über die Erhaltungsziele vom 18.07.2005, geändert durch Verordnung vom 
22.12.2008, für die Natura 2000-Gebiete die Erhaltungsziele bestimmt [mehr]. 
Bei der Bewirtschaftungsplanung ist deshalb der gebietsbezogene Begriff eines günstigen Erhaltungs-
zustandes maßgebend. Die nach dem Pinneberg-Schema gut „B“ und hervorragend „A“ bezeichneten 
Kategorien stellen einen günstigen Erhaltungszustand dar. 
 
Zweck der Bewirtschaftungsplanung 
Der Bewirtschaftungsplan dient zur Umsetzung des Art. 6 der FFH-Richtlinie. 
Art. 6 Abs. 1 FFH-RL (§ 32 Abs. 5 BNatSchG): 
„Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die 
ggf. geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirt-
schaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, 
die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach 
Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.“ 
 
Nach § 17 Abs. 3 Satz 1 LNatSchG werden von der Oberen Naturschutzbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen für die einzelnen Gebiete und die Überwachung im Hinblick auf den Erhaltungszustand der 
natürlichen Lebensraumtypen und Arten im Benehmen mit den kommunalen Planungsträgern unter 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01979L0409-20070101&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
http://www.natura2000.rlp.de/pdf/bwp_lana_bewertungsschema.pdf
http://www.natura2000.rlp.de/pdf/erhaltungsziele_natura2000.pdf
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Beteiligung der Betroffenen in Bewirtschaftungsplänen festgelegt. 
Die Bewirtschaftungspläne werden von der Oberen Naturschutzbehörde im Internet bekannt gemacht und 
in das Landschaftsinformationssystem eingestellt. 
 
Gegenstand der Planung 
Der Bewirtschaftungsplan besteht aus einem Textteil (Grundlagenteil und Maßnahmenteil) und einem 
dazu gehörenden Kartenteil (Grundlagen- und Maßnahmenkarte). 
Im Grundlagenteil erfolgt die Beschreibung der aktuellen Nutzungen, die Aktualisierung der naturschutz-
fachlichen Daten (Überprüfung der bereits kartierten Lebensraumtypen, Überprüfung der Artenvorkom-
men) und die Bewertung der Erhaltungszustände. Die Konkretisierung der gebietsspezifischen Erhal-
tungsziele der o. g. Landesverordnung und die Konzeption von Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen für die LRT und Arten, für die Gebiete ausgewiesen worden sind, erfolgen im 
Maßnahmenteil. 
 
Maßgebliche Bestandteile eines Bewirtschaftungsplans 
Der Grundlagenteil 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH): 
 die signifikant vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I sowie die Artenvorkommen nach 

Anhang II der FFH-Richtlinie 
 die lebensraumtypischen und besonders charakteristischen Arten der Lebensraumtypen (soweit sie 

für den „günstigen Erhaltungszustand“ maßgeblich sind) 
 die Habitate der o. g. Arten  
 die für einen „günstigen Erhaltungszustand“ notwendigen Flächen, standörtlichen Voraussetzungen, 

funktionalen Beziehungen und Lebensraumstrukturen 
Vogelschutzgebiete (VSG): 
 die signifikant vorkommenden Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie, 

die schutz- und managementrelevant sind 
 die Habitate der o. g. Vogelarten 
 die für einen „günstigen Erhaltungszustand“ notwendigen Flächen, standörtlichen Voraussetzungen, 

funktionalen Beziehungen und Lebensraumstrukturen 

Der Maßnahmenteil 
Erhaltungsmaßnahmen: 
 Sicherung bzw. Erhaltung des aktuellen Zustandes (A, B) auf Gebietsebene  
 Wiederherstellung des günstigen Zustandes „B“ aus dem aktuell ungünstigen Zustand „C“ auf 

Gebietsebene 
Optionale Verbesserungsmaßnahmen: 
 Aktuellen Zustand „B“ verbessern bzw. entwickeln nach „A“ (= hervorragende Ausprägung) auf 

Gebietsebene. 
Nach Erstellung der Bewirtschaftungsplanung erfolgt eine Priorisierung durch das LUWG, um die 
Maßnahmen zur Verbesserung vorrangig für prioritäre Arten und LRT bzw. Arten und LRT mit landes-, 
bundes- und EU-weit ungünstigem Zustand umzusetzen. 
 
Zu jedem Bewirtschaftungsplan gehört ein Kartenteil mit Grundlagenkarte und Maßnahmenkarte.  
Abhängig von der Größe des beplanten Gebietes variieren die Kartenmaßstäbe zwischen 1 : 1.500 und  
1 : 15.000. Die Größe des Kartenformats entspricht ca. DIN A1. Für einen Bewirtschaftungsplan kann es 
jeweils mehrere Teilkarten geben. 
 
Umsetzung 
Die Durchführung der notwendig werdenden Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Bewirtschaftungs-
plans erfolgt durch vertragliche Vereinbarungen. Soweit solche nicht zustande kommen und Maßnahmen 
nicht auf der Grundlage anderer Gesetze ergehen können, erlässt die Untere Naturschutzbehörde die 
notwendigen Anordnungen (§ 17 Abs. 4 LNatSchG). 
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Erläuterung A-B-C-Schema für Lebensraumtypen: 
 

Allgemeines Bewertungsschema zum Erhaltungszustand der Lebensraumtypen (LRT) in Deutschland 
(Beschluss der LANA auf ihrer 81. Sitzung im September 2001 in Pinneberg) 

 A B C 

Vollständigkeit der  
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen 

hervorragende 
Ausprägung gute Ausprägung 

mäßige bis 
durchschnittliche 

Ausprägung 

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars 

lebensraumtypisches 
Arteninventar 

vorhanden 

lebensraumtypisches 
Arteninventar weitgehend 

vorhanden 

lebensraumtypisches 
Arteninventar nur in  

Teilen vorhanden 

Beeinträchtigung gering mittel stark 

 
 

Erläuterungen A-B-C-Schema für Arten: 
 

Allgemeines Bewertungsschema zum Erhaltungszustand der Arten in Deutschland 
(Beschluss der LANA auf ihrer 81. Sitzung im September 2001 in Pinneberg) 

 A B C 

Habitatqualität 
(artspezifische 
Strukturen) 

hervorragende 
Ausprägung gute Ausprägung 

mäßige bis 
durchschnittliche 

Ausprägung 

Zustand der Population 
(Populationsdynamik und 
-struktur) 

gut mittel schlecht 

Beeinträchtigung gering mittel stark 

 
 

 
Vorabbemerkung Teile des FFH-Gebiets 6814-302 „Erlenbach und Klingbach“ sind auch 

als Vogelschutzgebiet 6914-401 „Bienwald und Viehstrichwiesen“ ge-
meldet. Angaben zu den Vorkommen NATURA 2000-relevanter            
Vogelarten enthält der v. g. Bewirtschaftungplan. 
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2 Grundlagen 

Beschreibung des Ge-
bietes 

Die breiten Auen und Niederungen rund um den Erlenbach und Klingbach 
südlich der Stadt Landau sind mit ihren zahlreichen Gräben und 
Seitengewässern wichtige Verbindungselemente zwischen dem Pfälzerwald 
und Bienwald einerseits sowie dem Bellheimer Wald mit Queichtal und der 
Hördter Rheinaue. 

Die nur leicht in das hügelige Gelände des Vorderpfälzer Tieflandes 
eingeschnittenen Gewässersysteme werden von teilweise ausgedehnten 
Grünlandflächen begleitet, die mit Feucht- und Nasswiesen, Röhrichten, 
Ufergehölzen und vielfältigen, altholzreichen Laubwaldgesellschaften eng 
verzahnt sind. Die Mannigfaltigkeit des Lebensraummosaiks bringt eine hohe 
Artenvielfalt mit sich. Insbesondere viele stark gefährdete oder vom 
Aussterben bedrohte Arten unter den Insekten und Vögeln haben hier ein 
Refugium gefunden. Die mageren Wiesen als bedeutende Lebensräume von 
Schmetterlingen und Wiesenvögeln beherbergen den Großen Feuerfalter 
(Lycaena dispar), den Dunklen und vormals auch den Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Maculinea nausithous und Maculinea teleius) sowie 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) und die vom Aussterben bedrohte 
Wiesenweihe (Circus pygargus). In den großflächigen 
Feuchtwiesenkomplexen brüten Kiebitz (Vanellus vanellus) und Rohrweihe 
(Circus aeruginosus). 

Die struktur- und altholzreichen Waldgesellschaften der Talräume mit Bruch- 
und Sumpfwäldern, Feuchtwäldern und Wäldern mittlerer Standorte sind 
Lebensraum charakteristischer altholzbewohnender Vogelarten. Die 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) erreicht hier hohe Populationsdichten. 

Die Gräben und Kleingewässer – insbesondere der Erlenbachniederung – 
sind herausragende Libellen-Fortpflanzungsgewässer. Zum Artenspektrum 
der reichhaltigen Libellenfauna zählen die vom Aussterben bedrohte Helm-
Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) und die stark gefährdete Gefleckte 
Smaragdlibelle (Somatochlora flavomaculata), beide mit einem 
Verbreitungsschwerpunkt im Gebiet. Am Klingbach leben die Pokal-
Azurjungfer (Erythromma lindenii) und das Kleine Granatauge (Erythromma 
viridulum), die ihren Verbreitungsschwerpunkt in der Rheinaue haben. 

Im Gebiet ist die Wasserqualität überwiegend gut (Gewässergüteklasse II). 
Vor allem der Klingbach zeichnet sich durch eine reichhaltige Fischfauna aus. 
Nachgewiesen sind der landesweit vom Aussterben bedrohte Bitterling (Rho-
deus amarus), das Bachneunauge (Lampetra planeri) und die Groppe 
(Cottus gobio). 

Quelle: Steckbrief zum FFH-Gebiet 6814-302 (http://naturschutz.rlp.de); Link 

Gebietsimpression siehe Anlage 

Flächengröße 1.018 ha Stand: 15.10.2010 
Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 
(http://naturschutz.rlp.de) 

Kreise, 
kreisfreie Städte 

(% / ha) 

GER 65 % 662 ha 
SÜW 35 % 356 ha 

Stand: 15.10.2010 
Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 
(http://naturschutz.rlp.de) 

Zuständige SGD Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

http://naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=g&c=ffh&pk=FFH6814-302
http://naturschutz.rlp.de/
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Biotopbetreuer GER Matthias Kitt 
SÜW Dr. Stephan Blum 

Stand: 15.10.2010 
Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 
(http://naturschutz.rlp.de) 

Biotopkartierung RLP 
(Jahr / ha / %) 

Landesweite Biotopkartierung RLP: 
Daten aus den Jahren: 

2006 0,36 % 3,72 ha 
2006 64,66 % 658,33 ha 
2007 33,89 % 345,08 ha 
2008 1,05 % 10,74 ha 
2009 0,01 % 0,14 ha 

Biotoptypen (BT-Objekte) kartiert durch: 
AG Büro Lanius / NLU 

(T. Eickhoff) 206,9 ha 
Gesellschaft für Umwelt- 

planung 
(Regh, Rosenzweig) 154,4 ha 

AG Büro Lanius / NLU 
(T. Eickhoff) 60,9 ha 

biodata GmbH - Miedreich 46,7 ha 
biodata GmbH - 

Schanz / Dr. Lehr 3,3 ha 

Stand: 15.09.2011 
Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 
(http://naturschutz.rlp.de) 

Anteil BRE-Flächen 
(% / ha) 

Biotopbetreuungsflächen 
 2,7 % 27,4 ha 

Stand: 2011 
Quelle: LökPlan 

Anteil VFL-Flächen 
PAUL, FUL, FMA 

(% / ha) 

Vertragsnaturschutzflächen 
 8,5 % 86,1 ha 

Stand: 2011 
Quelle: LökPlan 

Anteil 
Ökokontoflächen 

(% / ha) 

Ökokontoflächen 
 3,3 % 33,3 ha 

Stand: 2011 
Quelle: LökPlan 

Schutzgebietsanteile 
NSG, LSG, VSG 

(% / ha) 

NSG 0 % 0 ha 
LSG 31 % 317 ha 
VSG 55 % 559 ha 

Stand: 2010/2011 
Quelle: LökPlan, Steckbrief zum 
FFH-Gebiet 6814-302 
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Gesetzliche Grundlagen 
  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. Nr. L 206 S.7) 

 Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. Nr. L 20/7 vom 26. Januar 2010) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl. I S. 
2542) 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015, GVBl. S. 
283 

 Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten 
vom 18. Juli 2005, GVBl. S. 323, geändert durch Landesverordnung vom 
22. Dezember 2008, GVBl. 2009, S. 4. 
 

Allgemeine Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete ergeben sich aus § 
33 Bundesnaturschutzgesetz (Verschlechterungsverbot). Pläne und Projekte, 
die geeignet sind, ein Natura 2000 Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, 
bedürfen nach §§ 34-36 Bundesnaturschutzgesetz einer 
Verträglichkeitsprüfung.  
Grundlage für die Erstellung der Bewirtschaftungspläne und ihre 
Durchführung sind § 17 Abs. 3 und 4 Landesnaturschutzgesetz. 

 
Naturräumliche Grundlagen 

Naturräume 
(% / ha) 

17 Haardtgebirge          0 %    0,07 ha 

22 Nördliches 
Oberrheintiefland 100 %  1.018,12 ha 

Stand: 15.10.2010 
Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 
(http://naturschutz.rlp.de) 

Geologie Die Klingbach-Erlenbach-Platte wird 
durch die mit Schotterkegeln erfüllten 
Niederungen von Erlenbach und 
Klingbach in mehrere parallel 
angeordnete lößbedeckte Riedel unter-
teilt. Die Schwemmkegel von Klingbach 
und Erlenbach sind aus holozänen 
Talalluvionen und pleistozänen 
Geröllablagerungen aufgebaut. 

Stand: 1997/2011 
Quelle: Planung Vernetzter Bio-
topsysteme (LFUG & ALAND 
1997 a, b), LANDESAMT FÜR GEO-
LOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-
PFALZ [2011] 

Böden Auf den Schwemmkegeln von Klingbach 
und Erlenbach haben sich kiesig-sandige, 
teilweise auch lehmig-sandige Böden 
entwickelt. Je nach Ausgangsmaterial und 
Grundwasserstand sind mehr oder 
weniger vergleyte oder podsolige Böden, 
stellenweise auch basenarme Braunerden 
ausgebildet. 

Stand: 1997 
Quelle: Planung Vernetzter Bio-
topsysteme (LFUG & ALAND 
1997 a, b) 

Hydrologie Das Erlenbach-System ist im Oberlauf 
zwischen deutlich und stark verändert. Ab 
dem Zusammenfluss von Erlenbach und 
Horbach sind alle bachabwärts gelegenen 
Fließstrecken stark bis vollständig verän-
dert. 

Das Klingbach-System ist im Westen des 

Stand: 2005 
Quelle: Hydrologischer Atlas 
Rheinland-Pfalz 
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FFH-Gebiets deutlich bis vollständig ver-
ändert, wobei der dem Klingbach zuflie-
ßende Käppelbach eine etwas günstigere 
Gewässerstruktur aufweist als der Kling-
bach selbst. Bachabwärts verschlechtert 
sich die Gewässerstrukturgüte weiter auf 
„sehr stark bis vollständig verändert“. 

Klima Mit Jahresdurchschnittstemperaturen von 
9-10 °C gehört das Nördliche Oberrhein-
tiefland zu den wärmsten Gegenden 
Deutschlands. Insbesondere in den Mo-
naten Mai bis Juli sind die durchschnitt-
lichen Temperaturen mit 16-17 °C erheb-
lich höher als im benachbarten Pfälzer-
wald (14-16 °C). Die Vegetationsperiode 
beginnt früh im Jahr (Beginn der Apfelblü-
te zwischen dem 20 und dem 25. April) 
und dauert lange an. Im Durchschnitt fal-
len 600-750 mm Niederschläge pro Jahr. 

Stand: 1997 
Quelle: Planung Vernetzter Bio-
topsysteme (LFUG & ALAND 
1997 a, b) 

Potenzielle 
natürliche 

Vegetation 

Auf den von Klingbach und Erlenbach 
aufgeschotterten Schwemmkegeln würde 
die natürliche Vegetation von feuchten bis 
nassen Sternmieren-Stieleichen-Hain-
buchenwäldern dominiert. Am Klingbach 
groß- und am Erlenbach eher kleinflächig 
würde auf staunassen Standorten Erlen- 
und Eschensumpfwald vorkommen.  

Stand: 1997 
Quelle: Planung Vernetzter Bio-
topsysteme (LFUG & ALAND 
1997 a, b), HpnV-Shapes des 
Landes 

 
Nutzungen 

Historische 
Nutzung 

Jahrhundertelang wurde in den heutigen 
Waldflächen Waldweide betrieben. Um 
die Schweineweide zu ermöglichen, 
wurden die Erhaltung und Verbreitung 
fruchttragenden Laubholzes, 
insbesondere der Eichen, gefördert und 
diese gezielt nachgepflanzt. Daneben 
wurde „Rauhweide“ mit Rindern, Pferden, 
Schafen und Ziegen betrieben. Die 
Wälder im Vorderpfälzer Tiefland dürften 
noch in der ersten Hälfte des vorletzten 
Jahrhunderts stark aufgelichtet gewesen 
sein. Neben der Waldweide dienten die 
Wälder in früheren Jahrhunderten auch 
der Gewinnung von Brenn- und Nutzholz 
sowie von Rebpfählen, seit dem 19. 
Jahrhundert auch von Gerberlohe. Dazu 
wurden sie jahrhundertelang als Nieder- 
und Mittelwälder bewirtschaftet, das heißt 
in regelmäßigen Abständen auf den Stock 
gesetzt, womit die Bildung von 
Stockausschlägen angeregt wurde. Erst 
im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts 
begann sich eine geregelte 
Forstwirtschaft im heutigen Sinne zu 
etablieren. 

Um die Erträge des Grünlandes zu 
steigern, wurde es in den Bachauen 

Stand: 1997 
Quelle: Planung Vernetzter Bio-
topsysteme (LFUG & ALAND 
1997 a, b) 
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gewässert. Die Wiesen wurden zumeist 
nur einmal im Spätsommer gemäht. 
Neben den Rieselwiesen gab es noch im 
19. Jahrhundert eine Vielzahl magerer, 
durch extensive Nutzung entstandene 
Grünlandgesellschaften, so z. B. Binsen-
Pfeifengraswiesen, Knotenbinsenwiesen, 
Kleinseggenriede, Flutrasen und 
Flachmoorgesellschaften. Anfang des 20. 
Jahrhunderts galt beispielsweise der Mitt-
lere Sonnentau (Drosera intermedia) als 
Charakterart der Niedermoore in der Er-
lenbach-Niederung. Die Reichhaltigkeit 
der Standortbedingungen führte zu einer 
heute kaum noch vorstellbaren Tierarten-
vielfalt. Nach 1950 führte die Techni-
sierung der Landwirtschaft zu einer 
starken Abnahme des Grünlandanteils 
sowie zu einer Nivellierung der 
Standortverhältnisse, die bis heute anhält. 

Die Bäche wurden in unterschiedlicher 
Weise nutzbar gemacht; sie wurden fast 
alle bereits vor Jahrhunderten umge-
staltet. Zum Betrieb von Mühlen – teil-
weise auch zur Hochwasserentlastung – 
wurden Ausleitungsstrecken neu an-
gelegt.  

Aktuelle 
Nutzungstypenstruktur 

Hauptsächliche aktuelle Nutzungstypen 
sind Landwirtschaftsflächen, die auf 534 
ha (entspricht 52,4 % der Gesamtfläche) 
ausgebildet sind. Davon entfallen auf 
• Grünland 48,8 % 496 ha 
• Ackerland 3,7 % 37 ha 

350 ha (34,3 % der Gesamtfläche) sind 
Waldflächen. Hierbei entfallen auf 
• Laubwald 27,7 % 282 ha 
• Mischwald 6,7 % 68 ha 

Gehölzflächen bedecken 20 ha (1,9 %), 
Gewässer (Graben, Bach, Teich, Weiher) 
bedecken insgesamt 71 ha (7,0 % der 
Gesamtfläche). 

Stand: 2010 
Quelle: Natura 2000 - 
Nutzungstypenauswertung ALK 
- Folie 21 (LUWG 2010) 

Weitere aktuelle Nut-
zungen 

sind nicht bekannt Stand: Oktober 2011 
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2.1 Landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes 

Anteil landwirtschaftli-
cher Nutzflächen im 

Gebiet 
Grünland-/ Ackerver-

hältnis  

Grünland 48,8 % 496 ha 
Ackerland 3,7 % 37 ha 
 

1 : 0,07 

Stand: 2010 
Quelle: LUWG (2010) 

Grundlagendaten zur 
Landwirtschaft im Ge-

biet 

Die Landwirtschaftsfläche wird im Hinblick 
auf Bedeutung und Schutzbedürftigkeit 
aus Sicht der Landwirtschaft in die drei 
Stufen „sehr hoch“, „hoch“ und „mittel“ 
gegliedert. 

Stand: 2011 
Quelle: Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 

Bodennutzungsweisen 
und Wertigkeit landwirt-

schaftlich 
genutzter Flächen 
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 mittel        0 

 hoch 8 3  7 100 1  119 

 sehr hoch  21 13 2 42 342 2 3 425 

 Gesamt 29 16 2 49 442 3 3 544 

Ländliche 
Bodenordnungsverfah-

ren 

-   

Landwirtschaftliche 
Entwicklungsziele 

Insbesondere die Flächen, die in die Kate-
gorien Bedeutung für die Landwirtschaft als 
„sehr hoch“ bzw. „hoch“ eingestuft sind, 
besitzen aus Sicht der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz eine sehr hohe 
bzw. hohe Bedeutung und Schutzbedürftig-
keit und sind damit prioritär der landwirt-
schaftlichen Entwicklung vorzuhalten. 

Stand: 2011 
Quelle: Landwirtschaftskam-
mer Rheinland-Pfalz 
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2.2 Forstwirtschaftliche Nutzung des Gebietes 
 (Forstfachlicher Beitrag als Anlage - Stand: 2011) 

Waldentwicklungsziele In den Waldbereichen der Erlenbach-
Niederung sind die als LRT 9160 kartierten 
Flächen weitestgehend mit dem Entwick-
lungsziel „Stieleiche“ belegt. Die LRT-9110-
Flächen sind zum größeren Teil mit dem 
Ziel „Buche“ belegt, aber auch die Ziele 
„Esche“ und vor allem „Eiche“ decken nicht 
unerhebliche Flächenanteile ab. Entlang 
des Horbachs – im „Unterbusch“ nordöst-
lich von Barbelroth – sind Teile der als LRT 
91E0* kartierten Fließstrecken im Wald mit 
dem Entwicklungsziel „Erle“ belegt. Klein-
flächig ist auch „Stieleiche“ genannt oder es 
liegen keine Angaben vor. 

Quelle: LökPlan 2011 

alles Weitere siehe Forstfachlicher Beitrag Quelle: Landesforsten Rhein-
land-Pfalz (2011) 
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3 Natura 2000-Fachdaten 

 (vgl. Grundlagenkarte) 
Lebensraumtypen 
von 
gemeinschaftliche
m Interesse nach 
FFH-Richtlinie1 

LRT-Code2 LRT-Name ha3 EZ 
G4 

EZ 
S5 

EZ 
A6 

EZ 
B7 

 3150 Eutrophe Stillgewässer 1,0 B B C B 
 3260 Fließgewässer 4,5 – – – – 
 6210 Trockenrasen 

(Festuco-Brometalia) 
0,0     

 6430 Feuchte Hochstaudenfluren – – – – – 
 6510 Magere 

Flachlandmähwiesen 
83,7 B B C B 

 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(Luzulo-Fagetum) 

29,7 – – – – 

 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) 

0,0     

 9160 Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwald 
(Stellario-Carpinetum) 

67,9 – – – – 

* = prioritärer LRT 91E0* Erlen- und 
Eschenauenwald, 
Weichholzauenwald 

3,9 B B B B 

1,2 Auflistung der im Gebiet vorhandenen FFH-Lebensraumtypen (Stand: September 2011, Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302 Überprüfen der Erhaltungszustände im Zuge der Bewirtschaftungsplanung 2011) 

3 Flächengröße der FFH-LRT (Stand: September 2011, Quelle: Steckbrief zum FFH-Gebiet 6814-302, Überprüfen der Er-
haltungszustände im Zuge der Bewirtschaftungsplanung 2011) 

4 Erhaltungszustand Gesamt lt. Erhaltungszustandsbewertung (Stand: September 2011, Quelle: Steckbrief zum FFH-
Gebiet 6814-302, Überprüfen der Erhaltungszustände im Zuge der Bewirtschaftungsplanung 2011) (vgl. Kap. 1) 

5 Erhaltungszustand Struktur lt. Erhaltungszustandsbewertung (vgl. Kap. 1) 
6 Erhaltungszustand Arten lt. Erhaltungszustandsbewertung (vgl. Kap. 1) 
7 Erhaltungszustand Beeinträchtigungen lt. Erhaltungszustandsbewertung (vgl. Kap. 1) 
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3.1 Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie (Anhang I) 
Gebietsspezifische 
Verbreitung und 
Vorkommen der 
LRT1 

LRT-Code Kurzbeschreibung: 
gebietsspezifische Verbreitung und Vorkommen mit ihrer 
Struktur, ihren Arten 
Beeinträchtigungen/Gefährdungen 
Erhaltungszustand einzelner Vorkommen und Bewertung 
im Gesamtgebiet 

 3150 
 
Steckbrief: 
Link 

Von den drei als „Eutrophe Stillgewässer“ kartierten Gewäs-
sern findet sich eines in der Klingbach-Aue östlich der A 65. 
Zwei weitere liegen im Südwesten bzw. im Nordosten des 
Waldgebiets „Oberer Buschur“ zwischen Winden und Min-
derslachen. Alle drei Gewässer wurden als Naturschutzteiche 
angelegt. 
Das artenreichste Gewässer dieses Typs befindet sich süd-
lich des „Oberen Buschurs“. Es weist neben einer ausge-
dehnten Verlandungszone aus Röhricht und Großseggen 
entsprechende Makrophytenbestände auf. Die Weiher sind 
durch einen geringen Artenreichtum an Wasserpflanzenarten 
und Röhrichtvegetation und das Fehlen seltener und be-
standsgefährdeter Arten gekennzeichnet. Im Schutzgebiet 
findet sich eine Reihe weiterer Kleingewässer, die jedoch auf 
Grund ihrer nur temporären Wasserführung nicht zum LRT 
3150 zählen. Größere natürliche Gewässer des Typs fehlen, 
weitere Potenzialflächen existieren aktuell nicht. 
Beeinträchtigungen der Gewässer gehen vor allem von einer 
Nutzung als Jagdgewässer mit der Anlage von Wildfutterstel-
len aus. 
Der Erhaltungszustand ist als günstig einzustufen. 

 3260 
 
Steckbrief: 
Link 

Als LRT „Fließgewässer“ kartiert ist ausschließlich der westli-
che Teil des Erlenbaches; zwischen Bad Bergzabern im Os-
ten und Oberhausen durchgehend, bachabwärts dann bis auf 
die Höhe von Hergersweiler nur noch abschnittsweise. 
Der auf weiten Strecken begradigte Bachlauf weist nur noch 
vereinzelt typische Mäanderstrukturen auf. Lückige Wasser-
pflanzenbestände sind stellenweise ausgebildet und werden 
von Wasserstern (Callitriche spp.) – stellenweise auch von 
Wasserhahnenfuß (Ranunculus fluitans) – dominiert. Poten-
zialflächen des Lebensraumtyps bestehen im gesamten 
Schutzgebiet am Erlenbach und am Klingbach. Allerdings 
sind diese Bachabschnitte durch Begradigung stark vorbelas-
tet und die Ausstattung mit den charakteristischen Wasser-
pflanzenbeständen ist gering. 
Beeinträchtigungen des LRT Fließgewässer bestehen in der 
Begradigung der Bachläufe, Uferverbauungen, Aufschüttun-
gen im Uferbereich, der Einleitung von Abwässern sowie 
dem Eintrag von Nährstoffen aus angrenzenden Ackerflä-
chen. 
Der Erhaltungszustand im Gesamtgebiet ist, insbesondere 
auch unter Berücksichtigung des Potenzials, als ungünstig 
einzustufen. 

nicht nachgewiesen 6210 
 
Steckbrief: 
Link 

Der LRT „Trockenrasen (Festuco-Brometalia)“ wurde in der 
aktuellen Biotopkartierung nicht erfasst und ist im Gebiet 
auch nicht ausgebildet. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=3150
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=3260
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=6210
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 6430 

 
Steckbrief: 
Link 

„Feuchte Hochstaudenfluren“ sind im Gebiet vorhanden, je-
doch auf Grund ihrer häufig linearen Strukturen nicht biotop-
kartiert. 
Beeinträchtigungen sind durch übermäßigen Düngereintrag 
und durch Eintrag von Pflanzenschutzmitteln unmittelbar an-
grenzender Landwirtschaftsflächen sowie durch maschinelle 
Grabenräumungen mit Befahren und/oder Überlagern der 
Gewässerränder mit dem Räumgut gegeben. Trotzdem sind 
sie durch ihre weite Verbreitung und Anpassung an nährstoff-
reiche Standorte nicht bedroht. Der Erhaltungszustand kann 
als günstig klassifiziert werden. 

 6510 
 
Steckbrief: 
Link 

„Magere Flachlandmähwiesen“ sind über das gesamte Ge-
biet verteilt kartiert. Der Flächenanteil an der Gesamtfläche 
des Grünlandes ist jedoch gering. Die meisten Flächen mit 
dem besten Erhaltungszustand finden sich verstreut über die 
Klingbach-Aue sowie in der Erlenbach-Aue östlich der An-
schlussstelle „Kandel Nord“ der A 65. Die artenreichsten Be-
stände des LRT 6510 sind in der Klingbach-Aue bei Rohr-
bach und der Erlenbach-Aue bei Erlenbach bis Mindersla-
chen entwickelt. Grundsätzlich sind die Bestände dieses LRT 
im Gebiet artenarm und nur aus wenigen Kennarten aufge-
baut. Die Wiesen sind stark gräserdominiert und blütenarm. 
Arten- und blütenreiche Bestände finden sich nur bei der 
feuchten Ausbildung, dem Biotoptyp ‚EC1 – Wiesenknopf-
Silgenwiese‘. Der Lebensraumtyp ist im Schutzgebiet nur 
kleinflächig entwickelt. 
Die historische Nutzung der Flächen als zweischürige Mäh-
wiesen ist in vielen Teilflächen durch eine späte Mahd für 
Pferdehaltung und eine intensive Silagemahd mit drei und 
mehr Schnitten ersetzt. Beeinträchtigungen ergeben sich 
insbesondere aus der starken Mineraldüngung der Wiesen 
und der Nachsaat starkwüchsiger Obergräser, die zur Ver-
drängung schwachwüchsiger Pflanzenarten der Magerwie-
sen führen. Auch die großschlägige Bewirtschaftung der Flä-
chen durch wenige Bewirtschafter führt zu einer starken 
Gleichförmigkeit der Wiesen, z. B. nördlich des „Oberen Bu-
schurs“ und bei Steinweiler. Weiterhin negativ ist die aktuell 
immer noch zu beobachtende Verfüllung ehemaliger Wie-
sengräben (teilweise sogar mit Bauschutt) in der Klingbach-
Aue östlich der A 65, was zur weiteren Nivellierung der 
Standortbedingungen führt. 
Große Wiesenflächen in den beiden Bachtälern besitzen ein 
Entwicklungspotenzial für den LRT 6510 bzw. waren nach 
der Altkartierung und den vorliegenden Altdaten ehemalige 
Lebensraumflächen dieses Lebensraumtyps, die durch Mine-
raldüngung und/oder Gülleeinbringung in gräserdominierte 
Fettwiesen umgewandelt wurden. Daraus ergibt sich ein ent-
sprechender Handlungsbedarf zur Wiederherstellung des 
LRT 6510 im Schutzgebiet. Der Potenzialraum für die Ent-
wicklung weiterer LRT 6510 liegt bei etwa 70 ha. Der Erhal-
tungszustand des LRT 6510 ist unter Einbeziehung der Po-
tenzialflächen und des zu beobachtenden Rückgangs im 
Schutzgebiet als ungünstig zu bewerten. 

 9110 
 
Steckbrief: 
Link 

Der LRT 9110 ‚“Hainsimsen-Buchenwälder“ ist schwer-
punktmäßig in der „Waldlache“ westnordwestlich der An-
schlussstelle „Kandel Nord“ der A 65 ausgebildet. Weitere 
Einzelflächen sind an der Südostecke des „Oberen Bu-
schurs“ westlich von Minderslachen sowie im „Unteren Bu-
schur“ östlich davon – östlich der A 65 – vorhanden. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=6430
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=6510
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=9110
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Der Erhaltungszustand der einzelnen kleinen Reliktflächen 
des LRT 9110 im Schutzgebiet kann als gut bewertet wer-
den, zumal potenzielle Standorte nur kleinflächig vorhanden 
sind. Der überwiegende Teil der Wälder in den Bachauen ist 
feuchtegeprägt. Somit wird der Erhaltungszustand des LRT 
im Gesamtgebiet als günstig eingestuft. 

nicht nachgewiesen 9130 
 
Steckbrief: 
Link 

Der LRT „Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum)“ 
wurde in der aktuellen Biotopkartierung nicht erfasst. 

 9160 
 
Steckbrief: 
Link 

„Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ ist relativ großflä-
chig am Südrand des „Oberen Buschurs“ sowie im „Unteren 
Buschur“ bei Minderslachen kartiert. Kleinere Teilflächen fin-
den sich im Waldgebiet „Waldlache“ nördlich des Erlenba-
ches. Der LRT 9160 des „Oberen und Unteren Buschurs“ bei 
Minderslachen ist arten- und strukturreich entwickelt und aus 
den charakteristischen Arten aufgebaut. Die Bestände unter-
stehen den hohen Grundwasserständen der Aue und sind 
gelegentlich überstaut. 
Beeinträchtigungen wären bei einer zu intensiven, nicht 
nachhaltigen Nutzung der Alteichen in den Beständen zu er-
warten, was sich insbesondere auf die Fauna ungünstig 
auswirken würde. Von besonderer Bedeutung sind daher die 
nachhaltige Entwicklung von jungen Eichenbeständen im 
Zuge der Forstwirtschaft und gleichzeitig der langfristige Er-
halt von Habitatbäumen und Habitatbaumgruppen, möglichst 
in einem flächigen Verbund. 
Potenzialflächen dieses LRT finden sich auf mit Hybridpappel 
bestockten Flächen entlang der Bachläufe. 
Der Erhaltungszustand wird als günstig eingestuft. 

* = prioritärer LRT 91E0* 
 
Steckbrief: 
Link 

Der LRT „Erlen- und Eschenauenwälder, Weichholzauenwäl-
der“ ist als „Bachauenwald“ entlang des Klingbachs nördlich 
von Ingenheim und entlang des Alten Klingbachs nordöstlich 
von Steinweiler kartiert. Weitere Vorkommen finden sich ent-
lang des Horbachs im Nordosten von Niederhorbach sowie 
von Barbelroth. Die besterhaltenen Bestände des LRT 91E0 
finden sich in der Horbach-Aue bei Barbelroth. Sie kommen 
dort bachbegleitend in artenreichen Ausbildungen mit Altbe-
ständen von Silberweide und Schwarzerle mit hohem Tot-
holzanteil und den charakteristischen Röhrichtarten vor. Die 
Bestände am Klingbach sind artenarm entwickelt und zeigen 
in Teilen starke Austrocknungserscheinungen und Übergän-
ge zum LRT 9160. 
Beeinträchtigungen des LRT 91E0 gehen insbesondere von 
der angrenzenden landwirtschaftlichen Intensivnutzung, feh-
lenden Pufferstreifen und der Begradigung der Bäche aus. 
Potenzialflächen finden sich insbesondere am Erlenbach, 
sind jedoch auf Grund der Begradigung des Bachlaufes und 
der schmalen Waldbereiche am Ufer nur als Relikte ausge-
bildet, oft in Form von Galeriewald. Der Erhaltungszustand 
dieses LRT ist unter Einbeziehung der Potenziale im gesam-
ten Schutzgebiet als ungünstig einzustufen. Daraus ergibt 
sich Handlungsbedarf zur Entwicklung von Bachauenwäldern 
in den entsprechenden Bereichen. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=9130
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=9160
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=91E0
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3.2 Arten nach FFH-Richtlinie (Anhang II) 
Arten nach FFH-
Richtlinie 
(Anhang II)1 

Art2 Status3 Kurzbeschreibung4 
Lebensraumansprüche 
Methodik der Kartierungen bzw. 
Literaturrecherche 
gebietsspezifische Verbreitung und 
Vorkommen 
Beeinträchtigungen/Gefährdungen 
Erhaltungszustand einzelner Vorkommen 
und Bewertung im Gesamtgebiet 

 Triturus 
cristatus 
(Kamm-
Molch) 
 
Steckbrief: 
Link 

aktuelle Re-
produk-
tionsvor-
kommen  
vermutet 
 

Die meist größeren, nicht zu flachen und be-
sonnt liegenden Fortpflanzungsgewässer des 
Kammmolches besitzen oft eine ausgeprägte 
Ufer- und Unterwasservegetation. Die Le-
bensräume der wanderschwachen Molche 
liegen in unmittelbarer Nähe zu den Laichha-
bitaten. 
Es erfolgten eine Befragung von Gebiets- 
und Artenkennern (M. Kitt, G. Kümmel) sowie 
eine Literaturrecherche.  
KITT (1991) meldet den Kamm-Molch aus 
Tümpeln des ehemaligen Schuttplatzes süd-
westlich von Herxheim in der Klingbach-Aue, 
wo er in den Untersuchungsjahren 
1988/1989 Larven nachwies. Da der Bereich 
seither kontinuierlich durch die Biotopbetreu-
ung gepflegt wird, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Art hier aktuell noch vor-
kommt (M. Kitt). Ende der 1990er Jahre so-
wie im Jahr 2002 wurden im Umfeld weitere 
Gewässer neu angelegt. Diese wurden bis-
her aber nicht auf Kamm-Molch-Vorkommen 
hin untersucht. Laut G. Kümmel ist die Art in 
den vom Naturschutzverband Südpfalz 
(NVS) angelegten Amphibiengewässern im 
südlichen Teil des Gebietes – in der Erlen-
bach-Aue – bisher nicht nachgewiesen. 
Gezielte Erfassungen neueren Datums feh-
len. Der Erhaltungszustand ist unbekannt. 

 Cottus 
gobio 
(Groppe)  
 
Steckbrief: 
Link 

Reprodukti-
onsvorkom-
men 
vermutet 
Datenlage 
mangelhaft 

Als ursprünglicher Bewohner sommerkühler 
und sauerstoffreicher Bäche und Flüsse der 
Forellen- und Äschenregion besiedelt die 
Groppe rasch fließende, sauerstoffreiche 
Gewässer mit grobkiesigen bis steinigen Bo-
densubstraten, die als Laichhabitate fungie-
ren. Die Ansprüche an die Wasserqualität 
sind relativ hoch. In Rheinland-Pfalz leben 
große Bestände in Steinschüttungen und 
Buhnenfeldern des Rheins. 
Literaturrecherche, Datenabfrage bei der 
SGD Süd, dem LUWG sowie den Arten- und 
Gebietskennern D. Bernauer und U. Weibel 
(IUS). 
Es liegen keine konkreten Artnachweise vor. 
Ein Vorkommen im Oberlauf von Horbach 
und Erlenbach innerhalb der Grenzen des 
Gebietes erscheint möglich. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1166
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1163
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Außer den Wanderhemmnissen durch eine 
Vielzahl von Querbauwerken sind gebietsbe-
zogene Gefährdungen oder Beeinträchti-
gungen nicht bekannt. 
Der Erhaltungszustand der Groppe im Ge-
biet ist unbekannt. 

 Rhodeus 
amarus 
(Bitterling)  
 
Steckbrief: 
Link 

mäßig häufig 
Reprodukti-
onsvorkom-
men 
vorhanden 
Datenlage 
befriedigend 

Der Bitterling bevorzugt stehende, flache und 
sommerwarme Kleingewässer – Stillgewäs-
ser sowie strömungsarme Fließgewässer – 
mit meist üppigem Pflanzenwuchs und san-
dig-schlammigem Grund. Entscheidend für 
ein Vorkommen sind ausreichende Bestände 
an Fluss- und Teichmuscheln. 
Literaturrecherche, Datenabfrage bei der 
SGD Süd, dem LUWG sowie bei Arten- und 
Gebietskennern D. Bernauer und U. Weibel 
(IUS). Elektrobefischung an fünf Probestre-
cken 2011 durch D. Bernauer auf jeweils 
100 m Streckenlänge. 
Vom Bitterling wurden im Zuge der Elekt-
robefischungen 2011 an drei von fünf Probe-
strecken Artnachweise erbracht. Im Kling-
bach oberhalb der Rottmühle nordöstlich von 
Steinweiler (2 Exemplare auf 100 m) sowie 
bachabwärts oberhalb der Neumühle süd-
westlich von Herxheim (24 Exemplare auf 
100 m). Im Erlenbach blieben die Probestre-
cken oberhalb der Windener Mühle westlich 
von Winden und oberhalb der Bartelsmühle 
nordnordwestlich von Minderslachen ohne 
Nachweis. Bachabwärts liegt ein älterer 
Nachweis an der Ausleitungsstrecke ober-
halb der Leistenmühle südöstlich von Erlen-
bach vor (IUS, im Jahr 2011 nicht beprobt) 
und bachabwärts oberhalb der Untermühle 
westlich von Rheinzabern (2011: 31 Exemp-
lare auf 100 m). PELZ & BRENNER (2000) 
melden den Bitterling vom Erlenbach östlich 
von Rheinzabern. Bachabwärts im Mün-
dungsbereich war die Art im Jahr 2002 je-
doch nicht nachweisbar (IUS). 
Wanderhindernisse innerhalb von Fließwas-
sersystemen wirken auf die Ausbreitung der 
Art limitierend, da der Kleinfisch nicht im-
stande ist, selbst kleinere Wehre zu über-
winden. Darüber hinaus ist die Schädigung 
von Muschelbeständen (siehe unter Unio 
crassus – Gemeine Flussmuschel) durch 
unangepasste Gewässerunterhaltung ein 
Gefährdungsfaktor. 
In den drei im Jahr 2011 untersuchten Ge-
wässerabschnitten wurde der Erhaltungszu-
stand jeweils als gut bewertet. Dies führt zu 
einer Eistufung als günstig bei Betrachtung 
des Gesamtgebietes, zumal von Seiten der 
Wasserwirtschaft Anstrengungen zur Ver-
besserung der Durchgängigkeit und von Sei-
ten der Kommunen Anstrengungen zur Ver-
besserung der Wasserqualität unternommen 
wurden und werden. Die Art ist daher in 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1134
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Ausbreitung begriffen. KITT (1991) konnte 
den Bitterling im Klingbach und in seinem 
Einzugsgebiet in den Untersuchungsjahren 
1988/1989 noch nicht nachweisen. 

 Lampetra 
planeri 
(Bach-
neunauge)  
 
Steckbrief: 
Link 

Reprodukti-
onsvorkom-
men 
vermutet 
Datenlage 
ungenügend 

Die Charakterart der Forellenregion lebt 
ganzjährig in Bächen und Flüssen, mitunter 
werden kleinste Bäche mit geringer Wasser-
führung besiedelt. Die Wohngewässer müs-
sen eine hohe Strukturvielfalt mit ruhig flie-
ßenden Bereichen mit sandigem Feinsub-
strat und rascher fließende Bereiche mit kie-
sigen und steinigen Strecken aufweisen. 
Literaturrecherche, Datenabfrage bei der 
SGD Süd, dem LUWG sowie bei Arten- und 
Gebietskennern D. Bernauer und U. Weibel 
(IUS). 
Es liegen keine konkreten Artnachweise vor. 
PELZ & BRENNER (2000) bilden ein Artvor-
kommen im Kaiserbach, dem Oberlauf des 
Kappelbachs, ab. Dieser Bereich liegt jedoch 
außerhalb des FFH-Gebietes im Naturraum 
Pfälzerwald. Ein Vorkommen im Oberlauf 
von Horbach und Erlenbach erscheint mög-
lich. 
Bachneunaugen ziehen zur Laichabgabe 
bachaufwärts. Daher sind sie durch Wander-
hemmnisse in Form von Querbauwerken im 
besonderen Maße beeinträchtigt. 
Der Erhaltungszustand des Bachneunauges 
im Gebiet ist unbekannt. 

 Maculinea 
nausit-
hous 
(Dunkler 
Wiesen-
knopf-
Ameisen-
bläuling)  
 
Steckbrief: 
Link 

streckenwei-
se mäßig 
häufig, ge-
bietsweise 
vollständig 
fehlend 
Datenlage 
sehr gut 

Maculinea nausithous besiedelt vor allem 
wechselfeuchte, ein- bis zweischürige mage-
re Wiesen in Fluss- und Bachtälern sowie 
deren jüngere Brachestadien mit Vorkom-
men des Großen Wiesenknopfes (San-
guisorba officinalis) und Bauten der Rotgel-
ben Knotenameise (Myrmica rubra). Opti-
malhabitate sind wiesenknopfreiche Saum-
biotope wie Grabenränder. 
2011 erfolgte eine flächendeckende Kartie-
rung. Gesucht wurde primär nach Faltern. 
Konnten diese nicht nachgewiesen werden, 
wurden Blütenköpfchen auf Eier und Raupen 
untersucht. 
Echte Schwerpunktvorkommen sind nicht 
vorhanden. Über weite Strecken fehlt die Art 
trotz Vorhandenseins der Raupenfraßpflan-
zen vollständig. 
Maculinea nausithous kommt nur, aber bei 
Weitem nicht an allen Stellen vor, wo Großer 
Wiesenknopf zur Falterflugzeit im Juli und 
August zur Blüte kommt und nicht vor dem 
Ende der Jungraupenentwicklung An-
fang/Mitte September flächendeckend ge-
mäht wird. Individuenstarke Schwerpunktvor-
kommen sind nicht vorhanden. Im (relativ 
schlechten) Flugjahr 2011 kamen pro Fund-
ort maximal zwei Falter zur Beobachtung, 
häufig gelang der Artnachweis sogar nur 
durch gezielte Suche nach Eiern und Rau-

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1096
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1061
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pen. Die Erlenbach-Aue im Westen der A 65 
war 2011 vollständig unbesiedelt (Faltersu-
che am 29. Juli und 13. August 2011, Suche 
nach Präimaginalstadien an vier Stellen mit 
jeweils 12-20 Köpfchen) und auch in der 
Klingbach-Aue östlich der A 65 konnte 2011 
trotz intensiver Suche nach Faltern und 
Präimaginalstadien (Faltersuche am 11. und 
28. Juli sowie am 10. August 2011; Untersu-
chung auf Präimaginalstadien mit jeweils 8-
20 Blütenköpfchen pro Standort an insge-
samt elf Probestellen mit Altnachweisen) kein 
einziger Artnachweis erbracht werden. 
In der jüngeren Vergangenheit durchgeführte 
großflächige Mahd zu einem für die Falter 
ungünstigen Zeitpunkt ist der wahrschein-
lichste Grund für das Verschwinden des 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings in 
der Klingbach-Aue im Osten der B 9. Durch 
das im Zuge der Kartierungen festgestellte 
Egalisieren des Grünlandes durch die geziel-
te Verfüllung gleich mehrerer ehemaliger 
Bewässerungsgräben in den Wiesen selbst 
werden die Grünlandbestände hier immer 
uniformer. Auch an den verbliebenen Flug-
stellen ist der Mahdzeitpunkt der limitierende 
Faktor. 
Auf Grund der starken Flächenverluste in 
den letzten Jahren, der überall nur geringen 
Individuendichten, des häufig ungünstigen 
Mahdregimes und des großflächigen Feh-
lens von blühendem Wiesenknopf entlang 
von extensiv bewirtschafteten Saumstruktu-
ren muss der Erhaltungszustand sowohl der 
Teilpopulationen als auch bei gebietsweiter 
Betrachtung als ungünstig bewertet werden. 

 Maculinea 
teleius 
(Heller 
Wiesen-
knopf-
Ameisen-
bläuling)  
 
Steckbrief: 
Link 

verschollen 
Letztbe-
obachtung 
durch M. 
Höllgärtner 
2000 
(Datenbank 
T. Schulte) 
Datenlage 
sehr gut 

Besiedelt werden großflächige, strukturrei-
che, extensiv genutzte Feucht- und Nass-
wiesen mit reichlichem Vorkommen des 
Großen Wiesenknopfes und Nestern der 
Trockenrasen-Knotenameise Myrmica 
scabrinodis. Die Extensivnutzung der Wie-
sen ist bei dieser Falterart von noch grundle-
genderer Bedeutung als beim Dunklen Wie-
senknopf-Ameisenbläuling, der häufig die 
gleichen Lebensräume bewohnt. 
2011 erfolgte eine flächendeckende Kartie-
rung. 
Der letzte Nachweis aus dem Gebiet stammt 
von M. Höllgärtner und datiert aus dem Jahr 
2000. Fundort war die Klingbach-Aue süd-
westlich von Herxheim. Jährliche Suchen 
durch Dr. S. Settele sowie die Kartierung im 
Jahr 2011 erbrachten keinen Artnachweis. 
Die Art muss im Gebiet als verschollen ein-
gestuft werden. 
Die Ameisen-Wirtsart des Hellen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings ist deutlich lichtlie-
bender als diejenige der dunklen Schwester-
art. Daher kann Maculinea teleius bei groß-

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1059
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flächiger Wiesenmahd zum Zeitpunkt der 
Larvalphase viel schlechter in dichtwüchsige, 
wiesenknopfreiche Saumstrukturen wie Gra-
benränder ausweichen als M. nausithous. 
Auf dieser Tatsache beruht möglicherweise 
die deutlich stärkere Gefährdung des Hellen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Bereits ein 
Sommer mit großflächiger Mahd zu einem 
für die Art ungünstigen Zeitpunkt kann eine 
ganze Maculinea-teleius-Population auslö-
schen, genauso wie eine länger anhaltende, 
großflächige Überflutung der Habitate. 
Die Art ist im Gebiet verschollen, der Erhal-
tungszustand ist schlecht. 

 Lycaena 
dispar 
(Großer 
Feuerfalter)  
 
Steckbrief: 
Link 

in Wiesen 
mit geeigne-
ten Raupen-
fraßpflanzen 
verbreitet, 
aber meist 
spärlich 
Datenlage 
sehr gut 

Lebensraum der Falter sind großflächige, 
strukturreiche Feuchtwiesenlandschaften 
sowie deren Brachestadien. Voraussetzung 
ist ein Lebensraummosaik aus Flächen mit 
frei stehenden, nichtsauren Ampferarten als 
Raupenfraßpflanzen und ein gutes Nektar-
angebot für die Falter. 
2011 erfolgte eine flächendeckende Über-
sichtskartierung nach Eiern und Faltern der 
1. Generation. 
Der Große Feuerfalter kommt in der Kling-
bach-Niederung verbreitet vor, wenngleich 
die Vorkommensorte deutliche Lücken auf-
weisen. Der Schwerpunkt der gebietsweiten 
Verbreitung findet sich hier im Bereich östlich 
der A 65. In der Erlenbach-Niederung tritt 
Lycaena dispar hingegen nur ganz vereinzelt 
auf und fehlt – zumindest, was die Nach-
kommen der ersten Generation betrifft – über 
weite Strecken. 
Das Grünland ist in der Erlenbach-
Niederung, aber auch in den Wiesen nord-
westlich von Steinweiler vor dem ersten 
Schnitt meist langgrasig, dichtwüchsig und 
stark von Obergräsern dominiert. In solchen 
Beständen findet die Art kaum geeignete, frei 
stehende Ampfer zur Eiablage und auch 
kaum Saugpflanzen. 
In der Klingbach-Niederung kann der Erhal-
tungszustand noch als günstig gewertet wer-
den, in der Erlenbach-Niederung ist er un-
günstig. Die Vorkommen hier waren auf we-
nige Störstellen wie Graswege oder Bo-
denumlagerungsflächen beschränkt und 
streckenweise gelang, wenn überhaupt, erst 
nach 20 Minuten Suche ein Eifund. Für das 
Gesamtgebiet wird der Erhaltungszustand 
deshalb als ungünstig eingestuft. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1060


 

Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-10-S) – Teil A: Grundlagen 20/25 

 
 Ophio-

gomphus 
cecilia 
(Grüne 
Keiljungfer)  
 
Steckbrief: 
Link 

am 
Erlenbach 
verbreitet 
Datenlage 
gut 

Die Grüne Keiljungfer lebt an kühlen, mäßig 
rasch fließenden Bächen und Flüssen, gerne 
in Waldnähe. Wichtig für das Vorkommen 
der Art ist, dass die sandige Gewässersohle 
zum Teil bis über den Wasserspiegel reicht, 
wo die Eiablage erfolgt. 
2011 erfolgte eine flächendeckende Über-
sichtskartierung. Daneben Auswertung von 
Daten (U. Lingenfelder, LUWG und Artenfin-
der). 
Vom Erlenbach liegen entlang der gesamten 
Fließstrecke innerhalb des FFH-Gebietes 
Nachweise von Männchen mit Revierverhal-
ten vor. Die Bodenständigkeit ist durch einen 
Exuvienfund aus dem Jahr 2006 bei Hatzen-
bühl belegt (P. Thomas). Vom Klingbach hin-
gegen ist nur eine einzige Meldung eines 
Männchens mit Revierverhalten an einer 
kleinen offenen Stelle direkt östlich der A 65 
aus dem Jahr 2010 bekannt (U. Lingenfel-
der).  
Die Art ist im Gebiet bodenständig und aus-
breitungsfreudig, fehlt aber bislang im Ge-
wässersystem des Klingbachs weitestge-
hend. Limitierende Faktoren sind Sukzession 
durch Gehölze und der Ufervegetation in ge-
hölzfreien Fließabschnitten, Nährstoffeintrag 
durch Siedlungsabwässer und Landwirt-
schaft und die Wasserentnahme zur Feld-
beregnung. Speziell im Klingbach-System 
mit seinen ausgeprägten Galeriewäldern 
kommt die Art ganz vereinzelt in geringer 
Dichte vor. 
Da die Art aktuell in Ausbreitung begriffen ist 
und der Klingbach auch in früheren Jahren 
nicht besiedelt war, wird der Erhaltungszu-
stand als günstig eingestuft. Allerdings er-
scheinen Offenhaltungsmaßnahmen not-
wendig, um den günstigen Erhaltungszu-
stand zu halten. 

 Coen-
agrion 
mercuriale 
(Helm-
Azur-
jungfer)  
 
Steckbrief: 
Link 

Reprodukti-
onsvor-
kommen 
vorhanden 
Datenlage 
befriedigend 

Die Helm-Azurjungfer besiedelt saubere, be-
sonnte, grundwasserbeeinflusste, meist fla-
che, durchströmte Gräben und kleine Bäche 
mit hohen Deckungsgraden an wintergrünen, 
krautigen Wasserpflanzen. Austrocknung, 
winterliches Durchfrieren der Gewässer oder 
großflächige Grabenräumung werden nicht 
toleriert. 
2011 erfolgte eine flächendeckende Über-
sichtskartierung durch U. Lingenfelder, da-
neben wurden die Daten des FFH-
Monitorings des Landes ausgewertet (C. Wil-
ligalla, LUWG). 
Der Klingbach ist fast gänzlich von Uferge-
hölzen gesäumt und daher beschattet. Er 
bietet derzeit keine geeigneten Strukturen für 
die Helm-Azurjungfer. Konkrete aktuelle Art-
nachweise liegen nur vom Erlenbach und 
vom Erlenbach-Flutgraben östlich der A 65 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1037
http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1044
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vor. Im Bereich der Leistenmühle (südöstlich 
von Erlenbach) sind der Bach selbst und die 
Ausleitungsstrecke besiedelt, wobei letztere 
den Verbreitungsschwerpunkt der Art im Ge-
biet darstellt. Bachabwärts liegen noch Ein-
zelfunde vor, bis oberhalb der Wanzenhei-
mermühle östlich von Rheinzabern. Nach 
Westen hin ist der Erlenbach-Flutgraben 
westlich der A 65 potenzieller Lebensraum 
ohne aktuellen Artnachweis. Im Unterlauf 
des Erlenbaches und des Erlenbach-
Flutgrabens sind günstige Habitate mangel-
haft ausgeprägt. Ackernutzung bis an die 
Gewässerränder führt streckenweise zu ext-
remer Eutrophierung mit teilweise sehr dicht 
wuchernden Brennnessel-Beständen. Dane-
ben wird die Art durch intensive Grabenräu-
mung stark beeinträchtigt. 
Die besiedelten Habitate weisen ungünstige 
Bedingungen für die Helm-Azurjungfer auf, 
Individuendichten sind gering bis sehr ge-
ring. Der Erhaltungszustand muss als un-
günstig klassifiziert werden. 

 Unio 
crassus 
(Gemeine 
Fluss-
muschel)  
 
Steckbrief: 
Link 

wahrschein-
lich aktuell 
noch vor-
kommend 
Datenlage 
ausreichend 

Unio crassus ist eine Art der Niederungsbä-
che sowie der Flüsse und Ströme, dringt 
aber auch in kleinen Bächen bis in den Ober-
lauf vor. Sie benötigt klares, sauerstoffrei-
ches Wasser der Gewässergüteklasse I-II 
über kiesig-sandigem Grund mit geringem 
Schlammanteil. Die Jungmuscheln benötigen 
ein gut durchströmtes, sauerstoffreiches Lü-
ckensystem im Sohlsubstrat als Lebens-
raum. Die erwachsenen Muscheln bewohnen 
die ufernahen Flachwasserbereiche mit et-
was feinerem Sediment, insbesondere zwi-
schen Erlenwurzeln. 
Datenabfrage bei der SGD Süd, dem LUWG 
sowie bei den Arten- und Gebietskennern 
D. Bernauer, M. Kitt und U. Weibel (IUS). 
Im Erlenbach westlich von Rheinzabern, di-
rekt östlich der L 549 und vor der Auslei-
tungsstrecke zur Untermühle fand P. 
Thomas im Jahr 2003 über 50 Muscheln, die 
im Zuge von Räumungsarbeiten aus dem 
Gewässer entnommen und randlich mit dem 
Aushub abgelagert wurden (Belegfotos sind 
vorhanden). Eine Bestätigung dieser Funde 
erfolgte durch WESTERMANN (2003), der ne-
ben Adulten auch ein halbwüchsiges Tier 
fand und damit eine erfolgreiche Reprodukti-
on auch in der jüngeren Vergangenheit 
nachwies. Eine Suche im Jahr 2004 ober-
halb und unterhalb der Fundstelle blieb ohne 
Artnachweis (J. Wolf, U. Weibel). Da der auf 
Muscheln angewiesene Bitterling hier (2011) 
individuenreich auftritt, könnte die Muschel in 
diesem Bachabschnitt aktuell noch vorkom-
men. Im Jahr 2006 fiel der Otterbach bei 
Kandel trocken und hunderte von Bachmu-
scheln drohten zu verenden. Im Zuge von 
Rettungsmaßnahen wurden seinerzeit ca. 

http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1032
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500 Tiere in den Erlenbach-Flutgraben nörd-
lich des „Oberen Buschurs“ verbracht, vgl. 
KITT & WEIBEL (2007). 
Der Erhaltungszustand wird als unbekannt 
eingestuft. 

1,2 Auflistung der im Gebiet vorhandenen Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (Stand: September 2011, Quelle: Gebiets-
beschreibung, Kartierung und Befragung von Gebietskennern 2011 durch Büro Ber.G) 

3 Status der Art (Stand: September 2011, Quelle: Ber.G bzw. Informant) 
4 Artenbeschreibungen in Anlehnung an Arten-Steckbriefe RLP; Methodik abgekürzt 

 
 

4 Weitere relevante Naturschutzdaten 

Geschützte Biotope 
nach 

§ 30 BNatSchG 
(kein FFH-LRT) 

§ 30 Kate-
gorie1 

§ 30 Kategorie 
Name1 

ha2 Bemerkungen 

Detaillierte 
Übersicht im 

LANIS RLP 

1.1 Tieflandbach 0,4 Auflistung der laut § 30 
BNatSchG geschützten 
Biotoptypenkategorien im 
Gebiet – ohne FFH-
Lebensraumtypen 

Quelle: CORDES & CONZE 
(2010) 

1.2 Auenkolk, Woye 0,0 

 1.2 Parkteich, Zierteich, 
Gartenteich  

0,1 

 1.2 Stehendes 
Kleingewässer 

0,0  

 1.2 Tümpel (periodisch) 0,0  

 2.2 Bodensaures 
Kleinseggenried 

0,9  

 2.3 Rohrkolbenröhricht 18,0  

 2.4 Rasen-
Großseggenried 

1,7  

 2.5 Brachgefallenes 
Nass- und 
Feuchtgrünland 

1,0  

 2.5 Nass- und 
Feuchtweide 

0,0  

 2.5 Nass- und 
Feuchtwiese 

68,0  

 3.8 Buchenwald 0,4  

 4.1.1 Bruchgebüsch 1,5  

 4.1.1 Erlen-Sumpfwald 12,2  
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 4.1.1 Eschen-Sumpfwald 8,7  

 4.1.1 Weiden-Sumpfwald 0,1  

 4.1.2 Bachbegleitender 
Erlenwald  

0,1  

1 lt. Biotopkartieranleitung RLP 
2 Flächengröße § 30-Kategorie (Stand: September 2011, Quelle: Biotopkartierung RLP) 

 

5 Vertragsnaturschutzflächen (VFL), Biotopbetreuungsflächen (BRE),
 Kompensationsflächen bzw. Flurstücke für Naturschutzzwecke 

Bereits durchge-
führte Maßnahmen 

für LRT/Art 

Karte Quelle  Situationsbeschreibung 

Vertrags-
naturschutz 

im Gebiet 

siehe 
LANIS 

LökPlan, LANIS Vertragsnaturschutzflächen sind im 
Gebiet zahlreich vertreten und über 
das Gesamtgebiet verstreut mit 
Schwerpunkt in der Klingbach-Aue. 
Zu einem relativ geringen Teil sind 
die Flächen als LRT 6510 kartiert. 
Teilweise sind die Flächen Lebens-
raum der beiden relevanten Tagfal-
terarten Großer Feuerfalter und 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling. 

BRE-Flächen siehe 
LANIS 

LökPlan, LANIS In der Klingbach-Aue wurden in den 
1990er Jahren durch die Biotopbe-
treuung insbesondere westlich der 
A 65 brachgefallene Flächen wieder 
soweit hergerichtet, dass sie einer 
Grünlandnutzung zugeführt werden 
konnten. Meist handelte es sich hier-
bei um aufgelassene Maisäcker mit 
Erlensukzession. Auf Teilflächen hat 
sich zwischenzeitlich der LRT 6510 
„Magere Flachlandmähwiesen“ ent-
wickelt. Aktuell werden in der Kling-
bach-Aue nur noch die Tümpel und 
deren Umfeld bei Herxheim (Kamm-
Molch-Vorkommen) alle 3-4 Jahre 
freigestellt. 

In der Erlenbach-Aue werden durch 
die Biotopbetreuung aktuell Wachtel-
könig-Brutplätze betreut, so zuletzt 
2011 zwischen Winden und „Oberem 
Buschur“. 
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Kompensations- 

und Stiftungs- 
flächen 

siehe 
LANIS 

LökPlan, LANIS Klingbach 
Im Bereich der Gemeinde Rohrbach 
sind zwei Kompensationsflächen mit 
insgesamt 1,0 ha Fläche aufgeführt; 
beide wurden 2011 als Ackerbrachen 
angesprochen. In der Gemarkung 
Insheim liegen zwei Wiesenflächen 
mit einer Gesamtfläche von knapp 
0,7 ha, wovon eine zur Hälfte als Auf-
forstungsfläche anzusprechen ist. 
Auf Herxheimer Gemarkung sind 
insgesamt 19 Parzellen mit einer Ge-
samtfläche von 27,4 ha ausgewie-
sen. Hierbei handelt es sich vor allem 
um Grünland, mit geringen Flächen-
anteilen sind auch Sukzessionsflä-
chen vertreten. 

Erlenbach 
Im Bereich des Erlenbach-Flutgra-
bens westlich der A 65 wurden im 
Zuge eines Flurbereinigungsverfah-
rens in Bereichen mit Ackernutzung 
Ökokontoflächen an den Bach ge-
legt, um einen Extensivierungsstrei-
fen von im Mittel 25 m Breite rechts 
und links des Bachlaufes zu entwi-
ckeln (Kandel, Steinweiler, Winden). 
Nach Aussage der uNB Germers-
heim sind diese Flächen bereits teil-
weise einzelnen Eingriffsvorhaben 
zugeordnet. Im LANIS sind diese 
Flächen aktuell jedoch noch nicht 
aufgeführt. 
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